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1. Planungsanlaß und -erfordernis 

Die Gemeinde Gersten ist stark von der Landwirtschaft geprägt. Die Landwirtschaft ist ein 
wichtiger Wirtschaftszweig in der Gemeinde, der Samtgemeinde und der Region. Sie ist auch 
im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde nach wie vor tief verwurzelt und prägend. 

In den letzten Jahren hat sich die Tierhaltung als wesentlicher Betriebszweig der landwirt-
schaftlichen Produktion in Gersten und in der Region um die Gemeinde stark ausgeweitet. We-
gen der höheren Wertschöpfung werden große Stallanlagen mit moderner, arbeitssparender 
Betriebstechnik sowohl von den landwirtschaftlichen Betrieben als auch von landwirtschafts-
fremden Betreibern angestrebt. Da sich in Zukunft wahrscheinlich nur größere und modernere 
Ställe wirtschaftlich betreiben lassen, ist ein weiterer Bedarf für den Bau von großen Ställen zu 
erwarten.  

Diese Entwicklung vollzieht sich in der Gemeinde Gersten in einem Gebiet, das durch eine 
breitflächige Streusiedlung gekennzeichnet ist. Traditionell liegen einzelne Höfe und Hofgrup-
pen verstreut im Raum. In einigen Teilräumen hat sich die Streubesiedelung verdichtet. Dort 
sind teilweise besondere Funktionen etabliert und später gezielt Siedlungselemente angegliedert 
worden.  

�  Als Hauptsiedlungskörper liegt die Ortslage Gersten im Süden des Gemeindegebietes. Hier 
liegen die kirchlichen, kulturellen und sozialen, die öffentlichen und privaten Versor-
gungseinrichtungen der Gemeinde sowie Wohngebiete. Ein Gewerbegebiet liegt etwas ab-
gesetzt südöstlich der Ortslage. 

�  Der Siedlungskörper setzt sich im Bereich Drope bandartig nach Norden fort. Neue Wohn-
gebiet sind – im Rahmen des damals jeweils immissionsrechtlich möglichen – so entwi-
ckelt worden, daß ein Anschluß an Drope geschaffen werden kann. 

�  Östlich der Ortslage erstreckt sich – ebenfalls als bandartige Struktur – Untergersten. 

�  Im Außenbereich liegen ehemalige und aktive Hofstellen. Teilweise sind sie relativ nahe 
beieinander gelegen und bilden Gruppen mit eigenem Namen (Strickhook, Strothook, Bre-
genbeck, ).  
Außerdem sind Aussiedlerstellen in der freien Landschaft errichtet worden. Dies hat – ins-
besondere im mittleren Bereich des Gemeindegebietes – zu einer recht dichten, flächenhaf-
ten Streubesiedelung geführt. 

vgl. Abbildung zur Siedlungsstruktur auf der folgenden Seite 

In der Vergangenheit wurden neue Tierhaltungsanlagen in Gersten meistens an der jeweiligen 
Hofstelle oder in ihrer Nähe errichtet. Anhand bisheriger Einzelfälle und anhand der vorliegen-
den Anträge für weitere 20 Ställe (2008) ist aber inzwischen festzustellen, daß dieses Vorgehen 
geändert wird und nunmehr auch Tierhaltungsanlagen im Außenbereich ohne Anbindung an die 
vorhandene Hofanlage oder an bereits bestehenden Standorten errichtet werden sollen. Die 
Standortentscheidungen werden dabei nicht auf der Grundlage eines abgestimmten städtebauli-
chen Konzeptes getroffen, sondern basieren meist auf der zufälligen Verfügbarkeit von Flächen 
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im Außenbereich sowie teilweise aus einem – seuchenhygienisch begründeten – Interesse, mög-
lichst weit von anderen Stallanlagen entfernt zu bauen. Schließlich besteht teilweise auch ein 
Interesse, finanziellen Aufwand für die Abluftreinigung, welche an siedlungs- bzw. nachbarna-
hen Standorten teilweise notwendig wäre, zu vermeiden. 

 

 
Dies führt zu einer weiteren Zersiedlung und würde Teile der jetzt noch freien Landschaft in 
Anspruch nehmen. Das stellt eine Abkehr von der grundlegenden Leitlinie einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung dar. Mit dem sich weiter stark entwickelnden Massenphänomen 
baulicher Anlagen in der freien Landschaft des Außenbereichs geht eine wesentliche Ein-
schränkung der Funktionen des Außenbereichs und auch der Entwicklungsfähigkeit für bebau-
ungsfreie Nutzungen einher. Dazu gehören insbesondere die Freizeit- und Erholungsnutzungen 
der Wohnbevölkerung in freier und unverbauter Natur. Außerdem ergeben sich ggf. Einschrän-
kungen für die städtebaulichen Entwicklungsfähigkeit der vorhandenen Siedlungen und für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft. 

Anlagen für die Tierhaltung sind im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und nach 
§ 35 Abs.1 Nr. 4 BauGB privilegiert. Die Prüfung nach § 35 BauGB erfolgt aber nur einzelfall-
bezogen und in der Gemeinde Gersten bislang ohne eine abgestimmte städtebauliche Konzepti-
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on. Die geordnete städtebauliche Entwicklung der Gemeinde bleibt dabei weitgehend unbe-
rücksichtigt. Der zunehmenden Zersiedelung des Außenbereiches, der nach dem Willen des 
Gesetzgebers grundsätzlich von Bebauung freizuhalten ist, kann nur mit den Instrumenten der 
Bauleitplanung wirksam entgegengewirkt werden. 

Das städtebauliche Problem ist die Außenbereichsprivilegierung, die der Gesetzgeber bei Erlaß 
des § 35 BBauG in Kauf genommen hat, als noch nicht mit massiven Betriebsaussiedlungen 
und Ansiedlungen von Massentierhaltungsanlagen in den Außenbereich, wie sie sich heute 
darstellen und nunmehr noch verstärkt zu erwarten sind, zu rechnen war. Das gilt insbesondere 
für die gewerblichen Tierhaltungsbetriebe, die weder eine ausreichende Bindung an eine eigene 
Futtergrundlage vor Ort haben müssen noch an das Erfordernis des untergeordneten Teiles der 
Betriebsfläche gebunden sind.  

Abluftreinigungsanlagen für die Tierhaltung haben zwar inzwischen einen hohen technischen 
Standard erreicht. Besonders hoch ist die Reinigungsleistung im Bereich der Schweinehaltung, 
aber auch bei der Geflügelhaltung werden inzwischen zertifizierte Systeme mit hohen Reini-
gungsraten bei Staub und Ammoniak angeboten. Gleichwohl gehören solche Abluftreinigungs-
anlagen nicht zum Stand der Technik des Produktionsverfahrens der tierischen Veredlung in 
der Landwirtschaft. Das bedeutet, daß sie hier auch bei genehmigungsbedürftigen Anlagen nach 
§§ 4 und 19 BImSchG nicht generell gefordert werden können, wenn die festgesetzten Immissi-
onsgrenzwerte (z.B. nach GIRL) und/oder Abstandsregelung nach TA-Luft eingehalten werden. 
Abluftreinigungsanlagen verursachen jedoch erhebliche Investitions- und Folgekosten. Wie die 
Vergangenheit gezeigt hat, weichen die Betriebsinhaber daher in den Außenbereich ohne Im-
missionsproblematik aus. Nach heutiger Rechtsauffassung ist zwar das Bauen ohne Anbindung 
an die vorhandene Hofstelle erschwert, aber nicht unmöglich.  

Bei landwirtschaftlichen Betrieben im Sinne von § 201 BauGB war bisher davon auszugehen, 
daß die Ställe grundsätzlich an der Hofanlage gebaut werden. Dies ist aus Immissionsgründen 
vielfach mit erhöhtem Aufwand verbunden oder teilweise ohne intensive Abluftbehandlung 
nicht mehr möglich. In diesen Fällen findet ebenfalls eine Verlagerung in den unbebauten Au-
ßenbereich statt.  

Dabei ist der Landwirt aufgrund der derzeitigen Rechtslage nicht auf den landwirtschaftlichen 
Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB angewiesen, sondern es besteht z.B. 
auch die Möglichkeit, durch Betriebsteilung einen gewerblichen Stall im Sinne von § 35 Abs. 1 
Nr. 4 abgesetzt von der Hofstelle und unabhängig vom landwirtschaftlichen Betrieb in der frei-
en Landschaft zu errichten. 

Ferner sind auch Finanzierungsfragen von Bedeutung. Die Kreditgeber sind erfahrungsgemäß 
eher und auch zu besseren Konditionen bereit, einen Stall abgesetzt von der Hofanlage auf ei-
nem eigenen Grundbuchblatt zu finanzieren. Die Finanzierungsbereitschaft ist außerdem grö-
ßer, je größer die Stallanlagen sind. 

Absehbare Folge dieser von der Außenbereichsprivilegierung angestoßenen Entwicklung ist, 
daß große Teile des Außenbereichs durch einzelne Ställe oder Stallanlagen zersiedelt werden. 
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Anzahl und Umfang der Tierhaltungsanlagen haben bereits in der Gemeinde, der Samtgemein-
de und im Landkreis – teilweise dramatisch – zugenommen.  

Auf der Kreisebene hat sich in den letzten Jahren folgende Entwicklung gezeigt: 

Genehmigte und beantragte Tierplatzzahlen im Landkreis Emsland Stand 12.09.2008 

     genehmigt  beantragt  

Hähnchenmastplätze   ca. 24,7 Mio.  ca. 11,4 Mio.  

Schweinemastplätze      ca. 800.000  ca. 60.000  

Rinderplätze    ca. 200.000  ca. 1.300  

Genehmigte Hähnchenmastplätze im Landkreis Emsland  

Stand        23.06.‘08 09.09.‘08  24.09.‘08 

Hähnchenmastplätze   22,5 Mio. 23,9 Mio. 24,7 Mio. 

An diesen Zahlen ist das Ausmaß der Entwicklung von Tierhaltungsanlagen im Landkreis Ems-
land deutlich ablesbar. Innerhalb von nur 3 Monaten hat sich die Tierplatzzahl für Hähnchen 
um ca. 2 Mio erhöht. 

Diese Entwicklung hat sich Ende 2008 und in den ersten beiden Monaten des Jahres 2009 fort-
gesetzt. Mit Stand vom 26.5.2009 sind im Landkreis Emsland ca. 28,2 Mio Geflügelplätze ge-
nehmigt, weitere ca. 10,0 Mio beantragt, so daß mit   ca. 38,2 Mio Geflügelplätzen 
zu rechnen ist.  
Dies ging nicht zulasten der anderen Tierhaltungsarten. Auch dort haben sich die Bestands- und 
Antragszahlen erhöht. Die Zahl der genehmigten und beantragten Rinderplätze hat im gleichen 
Zeitraum um ca. 1.300 zugenommen, die der Schweineplätze um ca. 13.000.  

Die nachfolgende Abbildung zeigt den drastischen Anstieg von Hähnchenmastanlagen in den 
Jahren 2008-2009. In diesem Zeitraum entsprach die Anzahl der genehmigten Hähnchenmast-
plätze denen der vorangegangenen 10 Jahre. 
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Beim Landkreis Emsland gingen zeitweise durchschnittlich jede Woche Anträge für insgesamt 
ca. 250.000 Masthähnchenplätze (hochgerechnet jährlich 13 Mio Hähnchen) ein. Ein Ende der 
Entwicklung ist nicht absehbar. 

Die oben aufgezeigte Entwicklung macht den starken Anstieg und die hohen absoluten Zahlen 
deutlich. Sie müssen jedoch vor dem Hintergrund gesehen werden, daß die Hähnchenmast und 
Legehennenhaltung nur ein Teil der landwirtschaftlichen und gewerblichen Viehhaltung ist. 
Außerdem ist das Verhältnis der Viehzahlen zur Größe des Gebietes zu betrachten, in dem die 
Tierhaltung betrieben wird, und insbesondere zur Größe der dortigen landwirtschaftlichen 
Nutzfläche. Denn erst daraus läßt sich die tatsächliche Flächenbelastung erkennen. 

Für das Jahr 2005 liegen Vergleichsdaten vor. Auf der Landkreisebene ergab sich, bezogen auf 
die landwirtschaftliche Nutzfläche, eine Hähnchenmast- und Hennendichte von 0,19 Großvieh-
einheiten (GV)/ha. Viel deutlicher werden die Zahlen, wenn man die anderen Nutztierarten 
mitbetrachtet. Sie machten ein Mehrfaches der Geflügelmasse aus. Sehr stark ist z.B. auch die 
Schweinehaltung ausgeprägt. Dies führte zu einer Gesamtviehdichte im Landkreis Emsland von 
1,67 GV in genehmigten und beantragten Anlagen/ha landwirtschaftlich genutzter Fläche 
(lw.Nf.) 

Die Samtgemeinde Lengerich ist landwirtschaftlich geprägt. Hier stellt sich die Situation noch 
weitaus drastischer dar. Die Viehdichte ist fast doppelt so hoch wie im Durchschnitt des Land-
kreises. Sie lag bei 2,9 GV in genehmigten bzw. bei 3,18 GV-Plätze in genehmigten und bean-
tragten Anlagen/ha lw.Nf. Diese in der Region ermittelten Zahlen liegen deutlich höher als die 
des Statistischen Landesamtes. 

Großvieheinheiten je ha landwirtschaftlicher Nutzfl äche
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Innerhalb der Samtgemeinde war im Jahr 2005 die Viehdichte in Bawinkel und Handrup am 
höchsten. Wettrup und Langen lagen im Mittelfeld, es folgten Lengerich und Gersten mit 1,61 
GV in genehmigten Anlagen /ha lw.Nf. 

Bis Frühjahr 2008 hat sich die Viehdichte, gemessen an den genehmigten Anlagen, in allen 
Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde erhöht. In der Mitgliedsgemeinde Gersten stieg sie 
auf 2,01 GV/ha lw.Nf. und weiter zum Frühjahr 2009 auf 2,16 GV/ha lw.Nf. 
Gleichzeitig wurden viele weitere Anträge für Tierhaltungsanlagen eingereicht. Gemessen an 
den genehmigten und beantragten Tierhaltungsplätzen, waren die Zunahmen bis Frühjahr 2008 
in Bawinkel und Handrup  mit jeweils 0,6 GV/ha lw.Nf. besonders deutlich, gefolgt von Lan-
gen (+ 0,5 GV/ha lw.Nf.), Lengerich (+ 0,4 GV/ha lw.Nf), Gersten (+ 0,3 GV/ha lw.Nf) und 
Wettrup (+ 0,2 GV/ha lw.Nf). 
Nach den genehmigten und beantragten Tierplätzen verzeichnete der Landkreis im Früh-
jahr 2009 in der Mitgliedsgemeinde Gersten eine Dichte von 2,83 GV / ha lw.Nf.  
Nach den noch nicht genehmigten Anträgen mit Stand Juni 2009 soll die Zahl der Hähn-
chenmastplätze verdreifacht und die der Putenmastplätze mehr als verdoppelt werden. 

Anhand dieser Zahlen wird die Dimension der Entwicklung von Tierhaltungsanlagen im Land-
kreis Emsland, in der Samtgemeinde Lengerich und in der Gemeinde Gersten deutlich. Die 
Statistik zeigt ebenso wie die Anschauung der tierhaltenden Anlagen in der Landschaft und die 
Betrachtung der Bauanträge für weitere Stallanlagen, daß eine städtebauliche Ordnung dieser 
Nutzungsart erforderlich ist. Bei einer ungesteuerten Fortsetzung der Entwicklung besteht die 
Gefahr, daß die boden- und immissionsschtzrechtlichen Potentiale durch tierhaltende Anlagen 
vor allem in der freien Landschaft massiv ausgenutzt werden mit der Folge, daß andere für das 
Gemeinwohl wichtige Nutzungen erheblich beeinträchtigt und Entwicklungsperspektiven we-
sentlich vermindert oder gar nicht mehr gegeben sind. 

Die Gemeinde Gersten hält es daher für erforderlich, frühzeitig mittels Bauleitplanung zu steu-
ern. Ohne diese Steuerung ist bei der derzeitigen Rechtsprechung davon auszugehen, daß die 
noch freien Außenbereichsflächen weiter zersiedelt werden. Die heute noch gegebenen Mög-
lichkeiten im Hinblick auf bauleitplanerische Standortentscheidungen für bauliche und andere 
Nutzungen würden sich erheblich reduzieren oder teilweise sogar entfallen. 

Hinzu kommt, daß sich aufgrund dieser Situation bereits mehrere Gemeinden im Landkreis 
Emsland und in Nachbarlandkreisen im Oldenburger Münsterland entschlossen haben, mittels 
Bauleitplanung steuernd einzugreifen, bzw. solche Planungen bereits durchgeführt haben oder 
durchführen. Investoren dürften daher ihr Augenmerk auf Standorte in den Gemeinden richten, 
die von den Möglichkeiten der Bauleitplanung keinen Gebrauch machen. Die Gefahr der Zer-
siedlung der freien Landschaft wird auch durch diese Entwicklung in den nicht planenden Ge-
meinden voraussichtlich immer größer. Die Problematik wird in verstärktem Maße gleichsam in 
diese Gemeinden transferiert. 

Gem. § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es 
für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Erforderlich im Sinne des § 1 
Abs. 3 BauGB kann auch eine bauleitplanerische Regelung sein, die es ermöglichen soll, einer 
Bedarfslage gerecht zu werden, die sich zwar noch nicht konkret abzeichnet, aber bei voraus-
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schauender Betrachtung in einem absehbaren Zeitraum erwartet werden kann (Nds. OVG 
17.02.05-1 KN 7/04). 
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2. Planungsziel und Planungsmethode  

2.1 Planungsziel 

Aus der in Kap. 1 geschilderten Entwicklung, Situation und Prognose ergeben sich für die Ge-
meinde Gersten folgende Schlußfolgerungen: 

�  Durch die Vielzahl der vorhandenen Außenbereichsgebäuden sowie die genehmigten 
Tierhaltungsanlagen entsteht eine städtebauliche Situation, die sich als ungeordnete, 
teilweise gewerbliche/industrielle Entwicklung im Außenbereich darstellt.  

�  Durch die beantragten Tierhaltungsanlagen droht eine Verfestigung und eine weitere 
deutliche Verschärfung dieser Situation. 

�  Die städtebauliche Entwicklungsfähigkeit der Gemeinde sowie das Ziel des BauGB, 
den Außenbereich zu schonen und zu erhalten, sind gefährdet. 

�  Die Aufgabe der Gemeinde, durch Bauleitplanung die bauliche und sonstige Entwick-
lung vorzubereiten und zu leiten (§ 1 Abs. 1 BauGB), wird unterlaufen. 

Die Gemeinde Gersten hält es daher für erforderlich, frühzeitig mittels Bauleitplanung zu steu-
ern. Ohne diese Steuerung ist bei der derzeitigen Rechtslage davon auszugehen, daß die noch 
freien Außenbereichsflächen weiter zersiedelt werden. Die heute noch gegebenen Möglichkei-
ten im Hinblick auf bauleitplanerische Standortentscheidungen für bauliche und insbesondere 
für andere Nutzungen in der Landschaft würden sich erheblich reduzieren oder teilweise sogar 
entfallen. Die Landschaft soll vor weiterer Zersiedelung bewahrt, das Entwicklungspotential 
soll gesichert werden. 

Diese Grundziele sind zulässig, denn  

die Gemeinde darf städtebauliche Ziele verfolgen, die mehr auf Bewahrung als auf Verän-
derung der vorhandenen Situation zielen (BVerwG 18.12.1990 – 4 NB 8.90 -) 

Die Freihaltung des Außenbereichs von weiteren negativen Eingriffen ist ein Ziel, das mit 
der Bauleitplanung verfolgt werden kann (BVerwG 18.12.1990 – 4 NB 8.90  

Die Gemeinde Gersten hält es daher für erforderlich, den noch unzersiedelten Außenbereich im 
wesentlichen als Freiraum für andere Nutzungen, insbesondere als Erholungslandschaft zu si-
chern. Die Erholung ist ein öffentlicher Belang, der gemäß § 1 Abs. 5, Satz 2, BauGB bei der 
Bauleitplanung zu berücksichtigen ist. Es kommt nicht darauf an, daß die Flächen möglicher-
weise aus naturschutzfachlicher oder landespflegerischer Sicht nicht besonders schützenswert 
sind. Die Gemeinde hat das Recht, nicht nur besonders schöne oder für den Natur- und Land-
schaftsschutz besonders wertvolle Bereiche von Tierhaltungsanlagen freizuhalten, sondern auch 
Flächen von normaler Außenbereichsqualität, wenn die Zersiedlung des Außenbereichs bereits 
weit fortgeschritten bzw. zu erwarten ist. (OVG Nds. 07.10.05 - 1 KN 297/04-)   
Daß diese Voraussetzung in Gersten gegeben ist zeigt die bisherige, umfangreiche Streubesie-
delung. Sie ist auf der Übersichtskarte (s.S. 5) durch Hervorhebung der Außenbereichshofstel-
len, der sonstigen Wohngebäude oder prägender Gebäude/Gebäudekomplexe im Außenbereich 
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sowie der vorhandenen Tierhaltungsanlagen kenntlich gemacht. Außerdem sind die Standorte 
geplanter Tierhaltungsanlagen (inzwischen teilweise bereits gebaut) gekennzeichnet. 

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 11 Satz 1 Bundesnaturschutzgesetz sind unbebaute Bereiche wegen ihrer 
Bedeutung für den Naturhaushalt und für die Erholung insgesamt und auch im einzelnen in der 
dafür erforderlichen Größe und Beschaffenheit zu erhalten. Dieses Ziel wird verfehlt, wenn 
dem gesamten Außenbereich ein Netz von Stallgebäuden oder anderen Gebäuden übergestülpt 
würde. Da dieser naturschutzrechtliche Erhaltungsauftrag durch § 35 BauGB nicht eindeutig 
umgesetzt werden kann, bedarf es einer steuernden Bauleitplanung.  

Neben den Beschränkungen, die die betroffenen Betriebe bzw. die Grundeigentümer in der 
Gemeinde durch die Planung erfahren, soll aufgrund einer realistischen Einschätzung durch 
entsprechende Regelungen sichergestellt werden, daß die vorhandenen Betriebe nach Möglich-
keit in ihrer Existenz- und Entwicklungsfähigkeit nicht beeinträchtigt werden. Die Planung soll 
insbesondere die bestehende landwirtschaftliche Struktur nicht in Frage stellen und eine Wei-
terentwicklung durchaus fördern und sichern. Bei der Standortwahl sollen daher insbesondere 
die Bedürfnisse der bereits bestehenden tierhaltenden Betriebe vorrangig berücksichtigt wer-
den.  
Dazu sollen die vorhandenen Anlagen möglichst bauleitplanerisch gesichert und weitere im 
angemessenen Umfang zugelassen werden. Die Lage neuer Tierhaltungsanlagen ergibt sich aus 
den einzelnen örtlichen Bedingungen. Dies sind neben den Potentialen und Restriktionen z.B. 
auch das optische Gewicht und die Strukturierung der vorhandenen baulichen Anlagen und die 
Landschaftsausstattung. Deshalb wird eine möglichst enge räumliche und optische Bindung an 
die vorhandenen Hofstellen bzw. Stallanlagen oder, wenn dies nicht möglich ist, ausnahmswei-
se an anderen prägenden baulichen Bestand angestrebt. Neue Anlagen sollen den Eindruck des 
Zusammenhanges mit dem Bestand vermitteln. 

Zusammengefaßt sollen mit der Bauleitplanung in erster Linie folgende Ziele verfolgt werden: 

�  vorbeugende Planung zur Sicherung der noch vorhandenen freien Landschaft vor einer 
weiteren Zersiedlung durch Tierhaltungsanlagen, 

�  Sicherung des Außenbereichs als Erholungslandschaft (öffentlicher Belang gem. § 1 
Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BauGB) sowie Raum für andere Freiraumnutzungen, 

�  Sicherung des Lebensraumes für Pflanzen und Tiere, die auf die bislang gering gestör-
ten Bereiche angewiesen sind. (§ 2 Abs. 1 Nr. 11 BNatG) 

�  größtmögliche Berücksichtigung der Belange der Tierhaltungsbetriebe (Existenzsiche-
rung, Planungssicherheit für die Betriebe). 

In Gersten erfordert zur Zeit allein die drohende weitere Zersiedelung des Außenbereichs durch 
Tierhaltungsanlagen eine bauleitplanerische Steuerung, denn derzeit werden nur Tierhaltungs-
anlagen in größerer Zahl im Außenbereich der Gemeinde beantragt. Andere Außenbereichsvor-
haben sind Einzelfälle.  
Es ist daher nicht erforderlich, die übrigen gem. § 35 BauGB im Außenbereich zulässigen Vor-
haben zu steuern, da hier kein Massenphänomen (mehr) vorhanden und zu erwarten ist. So ist 
z.B. bei einer anderen, potentiell problematischen Vorhabensart, der Windenerigenutzung, be-
reits eine bauleitplanerische Steuerung erfolgt. Flächen für Windkraftanlagen sind im Flächen-
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nutzungsplan dargestellt mit der Regelung, daß Windkraftanlagen gem. § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB regelmäßig außerhalb dieser Flächen unzulässig sind. 

2.2 Planungsmethode 

Prof. Dr. Wilhelm Söfker hat in einem Rechtswissenschaftlichen Gutachten vom 24.06.2008 
dem Landkreis Emsland verschiedene Steuerungsmöglichkeiten aufgezeigt. Auf der Grundlage 
dieses Gutachtens und inzwischen vorliegender Erfahrungen aus praktischenen Planungen sol-
len die Möglichkeiten der Gemeinde Gersten zur Steuerung der Tierhaltungsanlagen untersucht 
und abgewogen werden. 

2.2.1  Ausweisung von Standorten für gewerbliche Tierhaltungsbetriebe im Sinne des 
§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB im Flächennutzungsplan („Konzentrationszonen“)  

Nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB stehen öffentliche Belange einem Vorhaben auch nach § 35 
Abs. 1 Nr. 4 BauGB in der Regel entgegen, soweit hierfür durch Darstellungen im Flächennut-
zungsplan oder als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist. Die-
ses Steuerungsinstrument der Flächennutzungsplanung, in der Praxis vor allem bekannt bezüg-
lich der Standorte von Windenergieanlagen (zumeist im Sinne von „Konzentrationszonen“), ist 
daher auch einsetzbar, um die Ansiedlung gewerblicher Tierhaltungsbetriebe innerhalb des 
Gemeindegebiets zu konzentrieren. 

Es gelten hier die allgemeinen Grundsätze, wie sie auch die Rechtsprechung zur Steuerung von 
Standorten für Windenergieanlagen entwickelt hat. Allerdings sind Besonderheiten zu beach-
ten. 

Für eine Ausweisung „an anderer Stelle“ i.S. von § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB kommt die Darstel-
lung „Sonderbaufläche/Sondergebiet“ für gewerbliche Tierhaltungsanlagen im Sinne von Vor-
ranggebiet oder im Sinne von Eignungsgebiet mit einer positiven Standortaussage in Betracht. 

Im Falle von Tierhaltungsanlagen stößt die Ausweisung von Sonderbaufläche bzw. Sonderge-
biet im Sinne von – ggf. eng bemessenen – Vorranggebieten / Konzentrationszonen mit dem 
Ziel der Ausschlußwirkung an anderer Stelle jedoch auf Bedenken, z.B. wegen der erhöhten 
Tierseuchengefahr, wegen der erheblichen negativen landeskulturellen Auswirkungen, wegen 
der Beeinträchtigung der bestehenden agrarstrukturellen Verhältnisse und wegen des dadurch 
erwarteten Investitionsanreizes für gewerbliche Großinvestoren.  

Daneben sind aber auch Durchführungsprobleme bei der Planung und bei der Nutzung zu er-
warten. Bei der Planung muß zusammen mit der Begründung des dargestellten Sondergebietes 
auch der Ausschluß von Anlagen an allen übrigen Stellen des Außenbereiches in der Gemeinde 
begründet sein. Dazu muß für jede in Frage kommende Fläche im Außenbereich geklärt sein, 
daß sie für Tierhaltungsanlagen insgesamt städtebaulich geringer geeignet ist als die dargestell-
te(n) Fläche(n). Dies führt allein schon im Hinblick auf die unterschiedlichen Tierarten und die 
völlig unterschiedlichen Eigenschaften und Bedürfnisse der Betriebe zu erheblichen Problemen, 
denn es ergeben sich für dieselbe Fläche verschiedene Eignungen je nach angesetzter Tierart 
und Stallgröße. Dies ist aber nur ein Randproblem und durch eine detaillierte Planung lösbar. 
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Gleichwohl erscheint bei den Kernzielen der Gemeinde, die Landschaft zu schonen und gleich-
zeitig den Tierhaltern angemessene Entwicklungschancen zu sichern, der Planungsweg über § 
35 Abs. 3 Satz 3 BauGB umständlich und und weniger praktikabel als andere Planungsmög-
lichkeiten.  

Mit der Steuerung durch Flächennutzungsplan können nur gewerbliche Tierhaltungsbetriebe 
erfaßt werden.  
Zwar sind viele Tierhaltungsbetriebe aufgrund der fehlenden Futtergrundlage heutzutage als 
gewerblich einzustufen. Der Landkreis Emsland sieht den gewerblichen Anteil an allen bean-
tragten Anlagen bei ca. 95% bei Geflügel und bei ca. 90 bei der Schweinemast (Stand Mai 
2009). Es gibt aber noch landwirtschaftliche Fälle, die bei einem Stallneubau nach § 35 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB zu beurteilen sind und damit von der planerischen Steuerung gar nicht erfaßt wer-
den. Außerdem besteht für tierhaltende Betriebe die Möglichkeit, bestandsgeschützte Stallanla-
gen in einen gewerblichen Tierhaltungsbetrieb zu überführen und mit der vorhandenen Flä-
chenausstattung einen landwirtschaftlichen Stall zu beantragen. Das Planungsinstrument könnte 
also zu kurz greifen bzw. das Planungsziel der Gemeinde könnte auch aktiv unterlaufen werden. 
Auch in der Gegenrichtung sind Nachteile denkbar. Bei Betrieben, die derzeit noch landwirt-
schaftlich einzustufen sind, sich zur Existenzsicherung jedoch erweitern müssen, besteht die 
Gefahr, daß sie ebenfalls zu gewerblichen Betrieben werden und dann der Steuerung unterlie-
gen, ohne daß die ´Konzentrationsplanung´ auf die Detailbelange eines solchen Betriebes an-
gemessen Rücksicht genommen hätte. 

Als Nutzungsproblem hat sich gezeigt, daß vorhandene Tierhaltungsbetriebe aufgrund der – 
wahrscheinlich immissionsschutzoptimierten – Kriterien überwiegend nicht innerhalb der dar-
gestellten Sondergebiete liegen. Die Verfügbarkeit der dargestellten Gebiete für die erweite-
rungswilligen bzw. erweiterungsbedürftigen Betriebe ist aufgrund der Eigentumsverhältnisse 
häufig nicht gegeben. Damit wird durch die Bauleitplanung ggf. die Betriebsentwicklung beste-
hender Tierhalter vollständig ausgeschlossen. 

Als Plansicherung kommt bei der Flächennutzungsplanänderung lediglich die Zurückstellung 
eines Baugesuches für 1 Jahr in Betracht. Diese Zeit ist knapp bemessen, um eine rechtswirk-
same Flächennutzungsplandarstellung mit Konzentrationswirkung – grundsätzlich für das ge-
samte Samtgemeindegebiet – zu erreichen. 

2.2.2 Nutzungsbeschränkungen und Grenzwerte für Geruchsimmissionen im Flä-
chennutzungsplan  

Das Bundesverwaltungsgericht hat es im Urteil vom 18.8.2005 - 4 C 13.04 - als möglich her-
ausgestellt, im Flächennutzungsplan unter bestimmten Voraussetzungen im Blick auf die von 
Tierhaltungsbetrieben ausgehenden Geruchsimmissionen gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 6 BauGB 
Grenzwerte für Geruchsimmissionen festzulegen mit der Folge, daß diese Festlegungen Tierhal-
tungsbetrieben ggf. als öffentlicher Belang entgegengehalten werden können. 

Mit dieser Planung kann einer Zersiedlung der freien Landschaft nur in Teilgebieten der Ge-
meinde entgegengewirkt werden. Im übrigen Gemeindegebiet besteht nach wie vor die Gefahr 
einer ungeordneten städtebaulichen Entwicklung. 
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Eine Plansicherung ist für eine solche Planung nicht vorgesehen. Während des Planaufstel-
lungsverfahrens könnten Stallanlagen errichtet werden, die das Planungsziel unterlaufen wür-
den. 

2.2.3  Aufstellung von Bebauungsplänen für den gesamten Außenbereich  

Folge der uneingeschränkten Anwendung des § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB ist, daß eine Gemeinde 
gehalten sein kann, für den gesamten Außenbereich Bebauungspläne aufzustellen.  

Ob und inwieweit eine Gemeinde auf diese Weise die Bauleitplanung einsetzen will, entschei-
det sie in eigener Verantwortung (§ 1 Abs. 3 Satz 1, § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Ein solches 
planerisches Ziel ist darauf gerichtet, durch einen Bebauungsplan abweichend von § 35 Abs. 1 
Nr. 1 und Nr. 4 BauGB die Zulässigkeit von Tierhaltungsbetrieben zu bestimmen. Dementspre-
chend müssen die Festsetzungen des Bebauungsplans geeignet sein, dieses planerische Ziel zu 
erfüllen und es müssen die städtebaulichen Gründe angeführt werden, die die Festsetzungen 
rechtfertigen.  

Voraussetzung ist die Erforderlichkeit der Bauleitplanung i.S.d. § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB. Dazu 
kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, daß solche planerischen Maßnahmen eine Kon-
sequenz der Anwendbarkeit der § 35 Abs. 1 Nr. 1 und 4 BauGB sind, weil § 35 BauGB inso-
fern seine Funktion nicht erfüllt, sicher zu stellen, daß die städtebaupolitisch relevante bauliche 
Entwicklung nicht auf der Grundlage des § 35 BauGB, sondern auf der Grundlage von Bauleit-
plänen erfolgt. In Gersten sind wesentliche, prägende städtebauliche Entwicklungen auf der 
Basis von § 35 Abs. 1 Nrn. 1 und 4 BauGB erfolgt, wie die Siedlungsstruktur zeigt. Die Fort-
setzung dieser Entwicklung droht, wie in Kap. 1 dargelegt ist. Eine geordnete, nachhaltige städ-
tebauliche Entwicklung kann ohne die bauleitplanerische Steuerung von Tierhaltungsanlagen in 
der Gemeinde nicht gesichert werden. 

Formal kann die Aufstellung durch einen Bebauungsplan für den gesamten, in Betracht kom-
menden Außenbereich der Gemeinde vorgenommen werden; möglich ist aber auch die zeitglei-
che Aufstellung mehrerer einzelner Bebauungspläne, die im Ergebnis ebenfalls zu einer Über-
planung des gesamten Außenbereichs führen.“ 

Der Bebauungsplan enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ord-
nung. Seine Aufgabe ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der jeweiligen Grundstücke 
rechtsverbindlich zu bestimmen (§ 8 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Er ist daher auch in der Lage, die 
Zulässigkeit von Tierhaltungsanlagen zuzulassen, einzuschränken oder auszuschließen. 

Diese planerische Regelung kann auch über einen einfachen Bebauungsplan i.S. von § 30 Abs. 
3 BauGB erfolgen. Soweit der einfache Bebauungsplan Festsetzungen trifft, sind diese verbind-
lich. Im übrigen bestimmt sich die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 34 oder § 35 BauGB. 

Die Größe des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ist nicht begrenzt; sie bestimmt sich 
nach dem Planungskonzept der Gemeinde. Es ist daher grundsätzlich auch möglich, weite Teile 
eines Gemeindegebietes durch einen Bebauungsplan oder mehrere Bebauungspläne zu überpla-
nen. Im Falle der Steuerung von Tierhaltungsanlagen in der Gemeinde Gersten entspricht dies 
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dem Grundsatz der Planmäßigkeit, denn die zu bewältigende Problematik besteht im gesamten 
Außenbereich, soweit Tierhaltungsanlagen nicht aufgrund von Schutzgebietsverordnungen o.ä. 
ausgeschlossen sind. 

Nach § 1 Abs. 1 BauGB ist es Aufgabe der Bauleitplanung, die bauliche und sonstige Nutzung 
„der Grundstücke in der Gemeinde“ vorzubereiten und zu leiten. Hieraus folgt, daß der Bauleit-
planung grundsätzlich alle Flächen in der Gemeinde zugänglich sind. Die Bauleitplanung ist 
nicht auf Flächen beschränkt, für die eine bauliche Nutzung vorgesehen ist oder die mit einer 
baulichen Nutzung im räumlichen oder funktionalen Zusammenhang stehen. Vielmehr kann 
auch die „sonstige“ Nutzung anderer Grundstücke durch Bauleitplanung vorbereitet oder gelei-
tet werden. Dies folgt auch aus dem Katalog möglicher Festsetzung in § 9 Abs. 1 BauGB. 

Auch landwirtschaftlich genutzte Flächen im Außenbereich stehen unter Planvorbehalt. Dies 
ergibt sich u. a. daraus, daß es grundsätzlich auch ein städtebauliches Ziel sein kann, bestimmte 
Gebiete in der Gemeinde z. B. vor Luftverunreinigungen zu schützen. Dieses Ziel ließe sich in 
der Regel ebenfalls nur durch eine großflächige Planung erreichen, die auch die Standorte emit-
tierender Anlagen im Außenbereich erfaßt, da luftgetragene Immissionen nicht an der Grenze 
klein zugeschnittener Bebauungsplanbereiche halt machen.  

Der Überplanung durch Bebauungsplan unterliegen alle Grundstücke in der Gemeinde. Grund-
sätzlich kann daher auch die Nutzung der Grundstücke durch Tierhaltungsanlagen im bisheri-
gen Außenbereich durch Bebauungsplan zugelassen, ausgeschlossen oder eingeschränkt wer-
den. Dabei macht es keinen Unterschied, ob von der Planung betroffene Vorhaben nach § 35 
Abs. 1 Nr. 1 oder nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB privilegiert sein können. Dem Planvorbehalt 
unterliegen grundsätzlich auch bestehende und ausgeübte Nutzungen. Inwieweit im konkreten 
Fall eine Beschränkung durch Bauleitplanung zulässig ist, ist im Rahmen der Abwägung zu 
entscheiden. Will die Gemeinde die Zulässigkeit von Tierhaltungsanlagen durch Bebauungs-
plan entweder begründen, einschränken oder ausschließen, muß sie im Bebauungsplan entspre-
chende Festsetzungen treffen. Auch für den Bebauungsplan gilt das Gebot „positiver“ Planung. 
Eine reine Negativplanung ist grundsätzlich unzulässig. 

Festsetzungen im Bebauungsplan müssen in jedem Fall nach § 1 Abs. 3 BauGB aus städtebau-
lichen Gründen erforderlich sein.  

Was im Sinne von § 1 Abs. 3 BauGB „erforderlich“ ist, bestimmt sich auch bei der Bebauungs-
planung nach den jeweiligen örtlichen Verhältnissen sowie nach den planerischen Vorstellun-
gen der Gemeinde. Die Gemeinde besitzt in der Anwendung des § 1 Abs. 3 BauGB ein weites 
Planungsermessen, das nur bei „groben und einigermaßen offensichtlichen Mißgriffen be-
grenzt“ ist. 

Festsetzungen im Bebauungsplan müssen darüber hinaus dem Abwägungsgebot nach § 1 Abs. 7 
BauGB genügen. Dies gilt sowohl hinsichtlich des Abwägungsvorgangs als auch im Hinblick 
auf das Abwägungsergebnis. 

In die Abwägung sind auch die Belange der betroffenen Tierhalter einzubeziehen. Wird durch 
die Festsetzung eine zulässige bauliche Nutzung aufgehoben oder eingeschränkt, ist dies in der 
Abwägung besonders zu berücksichtigen. 
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Zur Sicherung des Verfahrens zur Aufstellung eines Bebauungsplanes besteht die Möglich-
keit des Erlasses einer Veränderungssperre und der Zurückstellung von Baugesuchen nach den 
§§ 14 ff BauGB. 

2.2.4  Wahl des Planinstumentes 

2.2.4.1 Wahl der Planungsart 

Nach Abwägung aller Gesichtspunkte bietet aus der Sicht der Gemeinde Gersten nur die ver-
bindliche Bauleitplanung die Möglichkeit, auch in Abwägung der Interessen der privaten und 
der öffentlichen Belange, die landwirtschaftliche und die gewerbliche Tierhaltung gleicherma-
ßen sinnvoll zu steuern. Dazu ist es erforderlich, für den gesamten Außenbereich einen oder 
mehrere Bebauungspläne aufzustellen, da ansonsten die Ställe im nicht beplanten Außenbereich 
(ggf. gehäuft) errichtet und die von der Gemeinde verfolgten Planungsziele nicht erreicht wer-
den könnten. 

Von Bedeutung ist auch, daß die Sicherung der Planung mit einem Bebauungsplan Vorteile hat. 
Bei einer Steuerung durch Flächennutzungsplanung besteht lediglich die Möglichkeit der Zu-
rückstellung eines Bauantrages für 1 Jahr. Planungen dieser Art können jedoch sehr zeitauf-
wendig sein. Die Planverfahren in Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Lengerich laufen 
bereits länger. Auch in anderen Kommunen im Landkreis Emsland sind Planverfahren bekannt, 
welche wesentlich länger dauerten. Insofern kann es erforderlich sein, das Sicherungsinstru-
ment der Veränderungssperre einzusetzen, das nur für Bebauungspläne gilt. 

Aufgrund der vorgenannten Abwägung zu den einzelnen Vor- und Nachteilen der verschiede-
nen Planungsmöglichkeiten kommt die Gemeinde Gersten zum Ergebnis, daß die von ihr ver-
folgten Ziele mit der Aufstellung eines einfachen Bebauungsplanes für den gesamten Au-
ßenbereich am besten erreicht werden können. 

2.2.4.2 Wahl des Vorgehens 

Mit einem klein geschnittenen Plangebiet, das nur einen Bruchteil der Fläche des Gemeindege-
bietes erfaßt, könnte die Zielvorstellung der Gemeinde, eine Zersiedlung des Außenbereichs im 
Gemeindegebiet zu verhindern, nicht erreicht werden. Um das von der Gemeinde angestrebte 
Ziel zu erreichen, bieten sich folgende, in der Rechtsprechung bereits als rechtmäßig anerkann-
te Möglichkeiten an: 

a) Aufstellung von (einfachen) Bebauungsplänen mit der Festsetzung von überbaubaren 
Bereichen und im übrigen von Flächen, die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB von der Be-
bauung freizuhalten sind (Vermeidung der Zersiedlung schutzwürdiger Bereiche, VG 
Osnabrück 22.07.06-2 A 167/05) 

b) Aufstellung von (einfachen) Bebauungsplänen mit Festsetzung von Sondergebieten mit 
überbaubaren Bereichen für Betriebsstandorte und max. zulässiger Immissionsradien in 
Randbereichen von Wohnsiedlungen (Sicherung von Siedlungserweiterungen, BVerwG 
28.02.02-4 CN 5/01)  
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c) Aufstellung eines (einfachen) Bebauungsplans für den gesamten Außenbereich einer 
Gemeinde mit Festsetzung von Sondergebieten / eines Sondergebietes (§ 11 BauGB) 
mit überbaubaren Bereichen für Betriebsstandorte landwirtschaftlicher und gewerbli-
cher Tierhaltungsanlagen und ggf. ergänzenden Festsetzungen (Vorbeugende Planung 
zur Unterbindung einer weiteren Zersiedlung der noch freien Landschaft im Gemeinde-
gebiet, OVG Nds. 07.10.05-1 KN 297/04). 

Möglich ist auch eine Kombination dieser Festsetzungen. Solche miteinander kombinierten 
Festsetzungen können mit Rücksicht auf die Grundsätze der Bauleitplanung (§ 1 BauGB) gebo-
ten sein oder sich daraus sonst ergeben. 

Die Gemeinde entscheidet sich für die letztgenannte Möglichkeit des einfachen Bebau-
ungsplanes zur Unterbindung einer weiteren Zersiedelung der freien Landschaft im ge-
samten Gemeindegebiet, ggfls. kombiniert mit der Sicherung von Siedlungserweiterun-
gen. 

Dafür sprechen folgende Gründe:  

Würde entsprechend der Möglichkeit a) § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB konsequent angewandt wer-
den, wäre die Privilegierung des § 35 BauGB fast komplett ausgehebelt. Es wäre nur möglich, 
über Ausnahmen weitere Einzelheiten zu regeln. Ziel der Gemeinde ist es jedoch, den Eingriff 
in die Privilegierung möglichst gering zu halten und nur das Massenphänomen Tierhaltungsan-
lagen zu steuern, da nur hierfür ein Regelungsbedarf vorliegt. Bei der Struktur der jetzigen 
Landwirtschaft wird außerhalb der Hofstellen kaum etwas außer Tierhaltungsanlagen gebaut.  

Mit der ausgewählten Möglichkeit c) kann am zweckmäßigsten im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB 
auf die Verhältnisse im Gemeindegebiet Gersten eingegangen werden, indem Festsetzungen nur 
nach der Erforderlichkeit und mit möglichst wenig Eingriff in § 35 BauGB getroffen werden. 

Bei der Ausweisung von Sondergebieten/eines Sondergebietes kann die Gemeinde die geplante 
Nutzung detailliert und unabhängig von den anderen Gebietskategorien festlegen. 

Der einfache Bebauungsplan soll sich nur auf die Regelung von Tierhaltungsanlagen gemäß § 
35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB (landwirtschaftliche Tierhaltung i.V.m. § 201 BauGB) und Nr. 4 
BauGB („gewerbliche Tierhaltung“) beziehen. Alle weiteren Vorhaben gemäß § 35 BauGB 
sollen von diesem Bebauungsplan nicht betroffen sein. 

Tierhaltungsanlagen gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 4 BauGB sollen nur innerhalb von über-
baubaren Grundstücksflächen (§ 23 Abs. 1 BauNVO) zulässig sein. Die weitere Zulässigkeit 
richtet sich nach § 35 BauGB.  

Überdies soll auch bei den Tierhaltungsanlagen differenziert werden. In der landwirtschaftli-
chen Freiflächen sollen auch künftig kleine, orts- und landschaftsverträgliche Tierhaltungsanla-
gen wie Weideunterstände etc. weiterhin privilegiert sein. Deshalb soll die Beschränkung auf 
die Baufelder nur für Tierhaltungsanlagen für Rinder und Pferde mit mehr als 10 GV, für 
Schweine mit mehr als 5 GV und für die übrigen Tierhaltungsanlagen mit mehr als 1 GV gel-
ten. 
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Die Gemeinde Gersten verkennt nicht, daß durch diese Festsetzungen eine nach § 35 BauGB 
gegebene Privilegierung aufgehoben oder eingeschränkt wird und somit zu einer wirtschaftli-
chen Beeinträchtigung von Tierhaltern und Grundstückseigentümern führen kann. Die Rege-
lung der Zulässigkeit von Tierhaltungsanlagen ist eine einschneidende Bestimmung von Inhalt 
und Schranken des Grundeigentums im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG. Die Belange der 
vorhandenen Tierhaltungsbetriebe werden daher vorrangig in die Abwägung einbezogen. Das 
gewählte Planungsinstrument bietet nach Ansicht der Gemeinde gegenüber den anderen Steue-
rungsvarianten die beste Möglichkeit, diese Belange individuell so weit wie möglich zu berück-
sichtigen. 

Dazu hat ein von der Gemeinde beauftragter Gutachter mit allen tierhaltenden Betrieben, deren 
Höfe bzw. Tierhaltungsanlagen in der Gemeinde Gersten liegen, Gespräche über die zukünftige 
Entwicklung der Betriebe geführt. Außerdem wurden mit zwei großen landwirtschaftlichen 
Höfen in Gersten, bei denen derzeit keine Tierhaltung besteht, aber Interesse an der Möglich-
keit einer Wiederaufnahme unterstellt worden war, Gespräche geführt. Schließlich sind auch 
Gespräche mit den Eigentümern von Höfen geführt worden, deren Stallungen an tierhaltende 
Betriebe verpachtet sind. Zielsetzung der Gespräche war, die Entwicklungsabsichten und die 
Entwicklungsnotwendigkeiten der Betriebe bzw. Hofstellen zu erkunden und die hierfür benö-
tigten Bauflächen möglichst an der Hoflage bzw. Stallanlage zu ermitteln. Planungsperspekti-
ven für weitere Tierhaltungsanlagen im Außenbereich sind unter Berücksichtigung der beste-
henden landwirtschaftlichen Struktur und den weiteren Zielen dieser Planung auf ein geeignetes 
Maß und auf verträgliche oder unabdingbare Standorte konzipiert worden. 

Die Gebietsprägung der Landschaft in Gersten als landwirtschaftliche Freifläche soll erhalten 
bleiben. Die nicht überbaubaren Flächen sollen weiterhin als landwirtschaftliche oder sonstige 
Flächen nutzbar sein. Eine Bebauung gem. § 35 BauGB mit Ausnahme der Tierhaltungsanlagen 
soll weiterhin grundsätzlich möglich sein, es ist dann im Einzelfall die Vereinbarkeit mit den 
anderen städtebaulichen Belangen zu prüfen, ggf. sind weitere Instrumentarien des Baupla-
nungsrechts anzuwenden. 
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3. Räumlicher Geltungsbereich 

Das Gemeindegebiet Gersten ist durch eine traditionelle Streubesiedelung gekennzeichnet.  

�  Als Hauptsiedlungskörper liegt die Ortslage Gersten im Süden des Gemeindegebietes. Hier 
liegen die kirchlichen, kulturellen und sozialen, die öffentlichen und privaten Versor-
gungseinrichtungen der Gemeinde sowie Wohngebiete. Ein Gewerbegebiet liegt etwas ab-
gesetzt südöstlich der Ortslage. 

�  Der Siedlungskörper setzt sich im Bereich Drope bandartig nach Norden fort. Neue Wohn-
gebiet sind – im Rahmen des damals jeweils immissionsrechtlich möglichen – so entwi-
ckelt worden, daß ein Anschluß an Drope, welches Außenbereich ist, geschaffen werden 
kann. 

�  Östlich der Ortslage erstreckt sich – ebenfalls als bandartige Struktur im Außenbereich – 
Untergersten. 

�  Weiter in der Landschaft im Außenbereich liegen ehemalige und aktive Hofstellen. Teil-
weise sind sie relativ nahe beieinander gelegen und bilden Gruppen mit eigenem Namen 
(Strickhook, Strothook, Bregenbeck, ).  
Außerdem sind Aussiedlerstellen in der freien Landschaft errichtet worden. Dies hat – ins-
besondere im mittleren Bereich des Gemeindegebietes – zu einer recht dichten, flächenhaf-
ten Streubesiedelung geführt. 

�  Erst im Norden und Osten des Gemeindegebietes liegen Landschaftsräume, die weitläufi-
ger von Besiedelung frei sind.  

Im weitläufigen freien Landschaftsraum entfaltet eine neue Stallansiedlung die maximale Wir-
kung i.S.d. Zersiedelung des Außenbereichs. Es wäre jedoch zu kurz gegriffen, nur diesen 
Raum zu beplanen und den streubesiedelten Hauptteil des Gemeindegebietes dem Wildwuchs 
zu überlassen. Denn auch dort befinden sich erhaltenswerte Freiräume. Dort wiegen die Belan-
ge ebenfalls stark, daß nichtbauliche Nutzungspotentiale des Freiraumes gesichert werden sol-
len. Außerdem gilt dort, daß für die bauliche Siedlungsentwicklung von Gersten vorgesorgt 
werden muß. 

Mit einem klein geschnittenen Plangebiet, das nur einen Bruchteil der Fläche des Gemeindege-
bietes erfaßt, könnte die Zielvorstellung der Gemeinde, eine Zersiedlung des Außenbereichs im 
Gemeindegebiet zu verhindern, nicht erreicht werden. 

Deshalb umfaßt der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes Nr. 8  „Steuerung von Tierhal-
tungsanlagen“ den gesamten Außenbereich der Gemeinde, d. h. das gesamte Gemeindegebiet 
von Gersten, ausgenommen: 

�  die Geltungsbereiche rechtskräftiger Bebauungsplangebiete, und 

�  die Bereiche, die als „Im Zusammenhang bebauter Ortsteil“ nach 34 BauGB beurteilt sind; 
dies betrifft den Bereich um die Kirche und das westlich benachbarte Wohngebiet. 



3. Räumlicher Geltungsbereich 

 

Gemeinde Gersten, Bp. Nr. 8 „Steuerung von Tierhaltungsanlagen”,  -21- 

Ausgeschlossen werden außerdem Flächen, auf denen andere planungsrechtliche Ausweisungen 
oder Eigenschaften klarstellen, daß dort grundsätzlich keine privilegierten Tierhaltungsanlagen 
gem. § 35 Abs. 1 Nrn. 1 und 4 BauGB errichtet werden dürfen: 

�  die rechtswirksam dargestellten Bauflächen, sofern deren Zweckbestimmung Tierhal-
tungsanlagen entgegensteht (z.B. Friedhof, Sportplatz, Kompensationsflächen), und  

�  Waldflächen, sofern diese eine Flächengröße mindestens 1 ha umfassen, sowie 

�   die anderen Fläche, für die im wirksamen Flächennutzungsplan konkrete, der Errichtung 
von Tierhaltungsanlagen entgegenstehende Darstellungen getroffen sind oder Gebiete mit 
ebenfalls ausschließender Wirkung wie z.B. das Naturschutzgebiet „Voßmoor“. 

Die Aussparung der kleinen Waldflächen von weniger als 1 ha würde aufgrund der Kleinteilig-
keit der meisten Wälder zu einem unübersichtlichen Geltungsbereich führen. Sie sollen nach-
richtlich als Wald in den Plan übernommen werden. 

Andere Flächen mit entgegenstehenden Belangen wie die Bauverbotszone entlang der freien 
Strecke klassifizierter Straßen oder Schutzstreifen von Leitungen werden nicht ausgespart, weil 
dies ebenfalls zu einem unübersichtlichen Geltungsbereich führen würde.  

Übersichtsplan o.M. 
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4. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan, Rechts-  und Pla-
nungsgrundlagen 

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet weitgehend als Fläche für die Landwirt-
schaft dargestellt. Straßen, Gewässer und kleine Waldlfächen sind ebenfalls dargestellt, sie 
werden übernommen. Außerdem sind Mittelspannungsleitungen dargestellt, diese werden nicht 
übernommen, da für die bestehenden Leitungen Bestandsschutz gilt und bei einem Abbau einer 
Verkabelung der Vorzug gegeben werden soll. 

Das Sondergebiet, welches mit diesem Bebauungsplan ausgewiesen wird, ist noch nicht im 
wirksamen Flächennutzungsplan dargestellt. Die Samtgemeinde Lengerich hat jedoch bereits 
über die Darstellung beraten. Der Rat der Samtgemeinde Lengerich hat in seiner Sitzung am 
25.6.2009 den Aufstellungsbeschluß für die 40. Flächennutzungsplanänderung „Steuerung von 
Tierhaltungsanlagen“ gefaßt, inzwischen ist die frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 
Abs. 1 BauGB durchgeführt.  

Das Verfahren zur Flächennutzungsplanänderung soll weiterhin im wesentlichen parallel zur 
Aufstellung dieses Bebauungsplanes durchgeführt werden. Sollte die Flächennutzungsplanän-
derung aufgrund des wesentlich größeren Umfanges erst nach Abschluß dieses Bebauungspla-
nes Nr. 8 wirksam werden, so wird nach jetzigem Kenntnisstand die Voraussetzung des § 8 
Abs. 3 Satz 2 BauGB erfüllt sein. 
Sollte es zu einer wesentlichen zeitlichen Verzögerung der Flächennutzungsplanung kommen, 
so wird dieser Bebauungsplan Nr. 8 wegen der schnell voranschreitenden Entwicklung bei der 
Verbreitung von Tierhaltungsanlagen als vorzeitiger Bebauungsplan geführt. 
Sollte einer dieser Fälle eintreten, wird der Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 2 BauGB zur Ge-
nehmigung vorgelegt werden. 

 

Rechtliche Grundlagen 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt nach den aufgeführten Rechtsgrundlagen des 
Bundes: 

- Baugesetzbuch (BauGB)    i.d.F. v. 21.12.2006 
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)  i.d.F. v. 23.1.1990 
- Planzeichenverordnung (PlanzVO)   i.d.F. v. 18.12.1990 

Der Bebauungsplan entstand auf einer Katasterunterlage mit dem Stand vom 6.11.2009.  
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5. Belange der landwirtschaftlichen und tierhaltend en Betriebe  

Der deutliche Anstieg der Tierplatzzahlen in den letzten Jahren und die vorliegenden Bauanträ-
ge für sowie die Interessensbekundungen an weiteren Tierhaltungsanlagen zeigen, daß die 
Möglichkeiten der Tierhaltung bei den praktizierenden Landwirten bzw. Nutztierhaltern in Ger-
sten ein sehr wichtiger Belang sind. Die Gemeinde strebt eine Steuerung der Tierhaltungsanla-
gen an, nicht eine Verhinderung. Die Belange der Betriebe werden deshalb mit hohem Gewicht 
in die Abwägung eingestellt. 

Um diese Belange möglichst präzise in Erfahrung zu bringen und beurteilen zu können, und 
wegen der erheblichen Auswirkungen der Planung, hat die Gemeinde mit allen betroffenen 
Tierhaltern in Gersten Gespräche über die zukünftige Entwicklung der Betriebe geführt. Darin 
hat die Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Emsland, Außenstelle Lingen, 
vertreten durch den Fachberater Herrn Wilde, die Entwicklungsabsichten und die Entwick-
lungsnotwendigkeiten der Betriebe erkundet und die hierfür benötigten Bauflächen möglichst 
an der Hoflage zu ermittelt. Die Gespräche wurden tiefgreifend geführt, die jeweilige Bestands-
situation, ihre Entwicklungsperspektiven sowie weitere Entwicklungsoptionen detailliert ange-
sprochen. Aus Datenschutzgründen werden die Ergebnisse in dieser Begründung zum Bebau-
ungsplan nicht im Detail, sondern nur zusammenfassend dargelegt. 

Grundsätzlich besteht seitens fast aller Landwirte bzw. Tierhalter in Gersten die Bereitschaft, 
die Tierhaltung an der Hofstelle weiterzuführen und auch ihre Weiterentwicklung dort oder an 
anderer, hofnaher bzw. vorgeprägter Stelle statt in der freien Landschaft zu betreiben. In allen 
Fällen landwirtschaftlicher und gewerblicher tierhaltender Betriebe werden die vorhandenen 
Tierhaltungsanlagen in der Planung gesichert. Bestehende Rechte werden nicht eingeschränkt.  

Planungsperspektiven für Neuansiedlungen im Außenbereich sind unter Berücksichtigung der 
bestehenden Landwirtschafts-, Landschafts- und Siedlungsstruktur auf verträgliche (bzw. im 
Fall der besonderen Tierhaltungsform „Biolegehennenhaltung“ unabdingbare) Standorte kon-
zentriert worden.  

Für die tierhaltungsbezogenen Entwicklungsziele aller in Gersten liegenden landwirt-
schaftlichen und gewerblichen nutztierhaltenden Betriebe sind geeignete Standorte aufge-
zeigt und besprochen worden. Für alle Betriebe sind Standorte an Hofstellen oder vorhan-
denen Stallanlagen gefunden worden. Diese werden im Plan ausgewiesen. In allen diesen 
Fällen besteht ein optischer Zusammenhang mit der Hofstelle und/oder mit anderen vor-
handenen Tierhaltungsanlagen oder gleichartigen, großen baulichen Anlagen, während die 
freie Landschaft abseits dieser vorhandenen Baustrukturen freigehalten wird. 

Für die Sonderform „Biolegenhennenhaltung“ gelten dagegen folgende Überlegungen: 

Grundlegendes 
Bio(-)Legehennenfreilandhaltung ist eine besondere Ausprägung einer Tierhaltung. Die 
Haltungsanlage ist gekennzeichnet durch einen Stall und umfangreiche, eingezäunte 
Freiflächen, auf denen häufig kleine bauliche Anlagen (Unterstände mit Tränkene etc.) 
stehen. 
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Je Legehenne sind mindestens 4 m² Freifläche vorzuhalten, die Flächen dürfen nicht 
weiter als 350 m von der nächsten Auslaßöffnung des Stalles entfernt sein. Geringere 
Entfernungen werden bevorzugt; je nach Gestaltung der Freiflächen (Unterstände, 
Tränken) sind nur wesentlich geringere Entfernungen zum Stall zulässig. 

Die Haltung stellt besondere Anforderungen an die natürlichen Standorteigen-
schaften. 
Die Freiflächen müssen für die Hennenhaltung geeignet sein und müssen deshalb be-
sondere Eigenschaften haben. So ist ein nasser, grundwassernaher Standort oder Stand-
ort mit stauenden Böden weniger geeignet, denn er kann die Tiergesundheit nachteilig 
beeinflussen. Außer durch die Verwendung angepaßter Tierrassen / -linien und durch 
hochwertige Fütterung soll die Tiergesundheit gem. „EU-Bioverordnung“ (EG Nr. 
1804/1999) hauptsächlich auch durch die tiergerechte Haltung (Standort, Fläche, artge-
rechte Verhaltensmöglichkeiten) gewährleistet werden.  
Deshalb ist ein relativ trockener Standort mit durchlässigen Böden zu bevorzugen. 

Die Haltung hat Besonderheiten hinsichtlich der Emissionen. 
Bei der Freilandhaltung lassen sich die Emissionen nur teilweise fassen und behandeln. 
Während der Auslaufphase werden die Emissionen (Stäube, Gerüche, Geräusche) di-
rekt in die Umgebung emittiert.  
Ein Standort am oder im Dorf ist deshalb nachteilig. 

Es wird davon ausgegangen, daß bei Einhaltung der Mindestfläche je Henne eine hin-
reichende Verteilung der Nährstoffe auf der Fläche erfolgt. Die Anschauung zeigt je-
doch, daß bestimmte Flächenanteile bevorzugt werden, so daß Exkremente dort kon-
zentriert anfallen. Ein Eintrag in das Grundwasser kann deshalb nur bei intensiver 
Betreuung ausgeschlossen werden.  
Neben des Belangen der Tiergesundheit spricht auch dieser Aspekt gegen eine grund-
wassernahe Fläche als Standort. 

Die Haltung hat Besonderheiten hinsichtlich der Tierkrankheiten und –hygiene. 
Gegen die Freilandhaltung werden immer wieder seuchenhygienische Bedenken vorge-
bracht, da die Tierbestände mehr Einflußfaktoren ausgesetzt sind als bei der Stallhal-
tung. Außerdem sind die Faktoren teilweise kaum oder gar nicht beeinflußbar. Dies 
zeigt sich nach hiesiger Kenntnis z.B. in einer deutlich geringeren Produktivität sowie 
in einer Mortalitätsrate, die deutlich höher ist als bei der Boden- oder gar der Käfighal-
tung. 
Seuchenhygienische Bedenken bestehen speziell bei Biolegehennen, da die Behandlung 
von Krankheiten wegen der Festlegung auf „Bio-Haltung“ i.d.R. stark eingeschränkt ist. 
Beides spricht gegen einen Standort neben anderen Geflügelhaltern.  
Pathogene Keime werden (trotz hoher Absterberate im Freien) über erhebliche Entfer-
nungen verfrachtet. Deshalb wird als sinnvoll ein „Mindestabstand von 800 – 1000 m 
zwischen den Stallanlagen“ genannt. Andererseits wird darauf hingewiesen, daß bisher 
keine eindeutigen Beziehungen zwischen Luftkeimgehalten und umliegenden Tierhal-
tungsanlagen nachgewiesen werden konnten und deshalb Abstandsempfehlungen und –
forderungen nicht einklagbar seien. 
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Schlußfolgerung 
Aus diesen Gründen wird bei der Biolegehennenhaltung von dem Grundsatz abgewi-
chen, weitere Stallanlagen an der Hofstelle anzuordnen. Für diese besondere Haltungs-
form wird bei erheblichen Konflikten den möglichst guten Standorteigenschaften aus 
Haltungssicht Vorrang gegeben vor der möglichst weitgehenden Schonung des Außen-
bereichs. 

Diese Abweichung vom Grundsatz „Entwicklung an der Hofstelle“ ist auch im Hinblick 
auf eine Vorbildwirkung und eventuelle weitere Belastungen der freien Landschaft ge-
rechtfertigt. 

Es wird erwartet, daß sich bei der (Bio-)Legehennenfreilandhaltung – anders als bei-
spielsweise die Hähnchenmast – kein Massenphänomen entwickelt, sondern daß es sich 
in der Gemeinde Gersten um sehr wenige Vorhaben handeln wird. Bisher ist Interesse 
für drei Biolegehennenfreilandhaltungen bekannt. Damit wird die Grenze des Einzelfal-
les bereits überschritten. Da aber Interesse und Bedarf an einem weiteren externen 
Standort für Legehennenfreilandhaltung sind nicht bekannt und nicht ersichtlich sind, 
wird diese Nutzungsart noch als Sonderfall gewertet und entsprechend behandelt. 

Durch die Lage der übrigen Standorte für Tierhaltungsanlagen an den Hofstellen im Ort bzw. 
nahe an nichtlandwirtschaftlichen Gebäuden können bei Erweitungen und Stallneubauten 
grundsätzlich Immissionskonflikte entstehen. Sollten aufgrund einer intensiveren Nutzung des 
Baufeldes Immissionskonflikte auftreten können, so sind emissionsmindernde Maßnahmen 
durchzuführen. Dafür stehen nicht nur bei der Schweinehaltung sehr wirksame Abluftreini-
gungssysteme zur Verfügung. Auch für die Geflügelhaltung sind mittlerweile zertifizierte Ab-
luftreinigungsanlagen mit sehr hohen Wirkungsgraden bei der Staub- und der Ammoniakminde-
rung verfügbar. 
In sehr engen Lagen müssen sich künftige Emissionen voraussichtlich im Rahmen der beste-
henden, genehmigten Emissionen halten. Auch dazu sind bei Bestandserweiterungen durch den 
Einbau von Abluftreinigungsanlagen emissionsmindernde Maßnahmen durchzuführen. Dies ist 
möglich und zumutbar, dem Schutz der freien Landschaft wird ein höheres Gewicht beigemes-
sen als der Minderung des Aufwandes für Abluftreinigung durch eine Anordnung des Baufel-
des weiter in die Landschaft hinein mit größerem Abstand zu Nachbarbebauung. 

Immissionskonflikte aufgrund der Nähe zu Gehölzen werden nicht erwartet. Die Wälder und 
Gehölzbestände in Gersten werden nicht als stickstoffempfindlicher Biotop angesetzt. Die Ge-
hölzbestände auf den Höfen und in der Umgebung der vorhandenen Stallanlagen in Gersten 
zeigen, daß auch in der Nähe von Tierhaltungsanlagen keine relevanten Schäden auftreten, wel-
che durch die Tierhaltungsemissionen verursacht sind. Diese Gehölzbestände und Wälder sind 
offensichtlich keine „empfindlichen Pflanzen (z.B. Baumschulen, Kulturpflanzen) und Ökosys-
teme (z.B. Heide, Moor, Wald)“ i.S.d. TA Luft, da sie auf Standorten stocken und aus Arten 
bestehen, die von hohen Nährstoffgaben profitieren oder sie zumindest tolerieren. 

 
Die derzeit absehbaren Entwicklungsmöglichkeiten, -optionen und –absichten der Tierhal-
tungsbetriebe geben den derzeitigen Stand wieder. Angesichts des fortschreitenden Struktur-
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wandels und der sich beschleunigenden Änderung der Märkte für landwirtschaftliche Erzeug-
nisse können in relativ kurzen Zeiträumen weitere Entwicklungsmöglichkeiten notwendig oder 
sinnvoll werden. Deshalb werden die überbaubaren Grundstücksflächen, soweit die jeweiligen 
örtlichen Gegebenheiten dies zulassen, weiträumig und ´großzügig´ festgesetzt. 

Sollten sich trotzdem zukünftig Problemfälle ergeben, so besteht die Möglichkeit, den Bebau-
ungsplan – ggf. im Vereinfachten Verfahren – zu ändern und Baufelder zu ergänzen. 
Diese Möglichkeit hätte grundsätzlich dazu genutzt werden können, um die Baufelder nur auf 
kurzfristigen Bedarf auszurichten, aktuell klein zu halten und den anderen Schutzgütern Vor-
rang gegenüber größeren zukünftigen Erweiterungen von Tierhaltungsanlagen einzuräumen. 
Die Gemeinde mißt jedoch den Belangen der landwirtschaftlichen und sonstigen tierhaltenden 
Betrieben einschließlich der Entwicklungsoptionen ein so hohes Gewicht bei, daß ihnen in den 
geeigneten Räumen auch Platz für weitere Entwicklungen und damit für ein schnelles Reagie-
ren auf künftige Struktur- und Marktentwicklungen gegeben wird.  

 
Gleichwohl kann auch trotz dieser Vorgehensweise weiterer Planungsbedarf entstehen: 

�  Die Entwicklung einzelner Betriebe kann beschleunigt laufen und die Baumöglichkei-
ten schneller ausschöpfen als angesetzt. 

�  Neue Betriebszweige und entsprechende Standorte können erforderlich werden. 

�  Aus tierseuchenhygienischen Gründen können Standorte problematisch und Ersatz-
standorte notwendig werden. 

�  Bestandsentwicklungen auf Nachbarflächen können dazu führen, daß Standorte keine 
hinreichenden Kapazitäten mehr haben. 

In diesen oder vergleichbar gelagerten Fällen handelt es sich um relevante Änderungen 
der städtebaulichen Situation. Dann wird es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung regelmäßig erforderlich sein, den Bebauungsplan zu ändern (§ 1 Abs. 3 
BauGB). 

Außerdem besteht die Möglichkeit, daß ehemalige Betriebe wiederaufgenommen werden sol-
len. Auch dies wäre eine relevante Änderung der städtebaulichen Situation, so daß es erforder-
lich würde, erneut Bauleitplanung zu betreiben. Dabei kann ggf. die vorhabensbezogene Be-
bauungsplanung mit Durchführungsvertrag sinnvoll sein. 
Die Gemeinde soll solchen „Wiedereinrichtern“ die Möglichkeit der Existenzschaffung plane-
risch offenhalten. Dazu sollen im Bereich der jeweiligen Hofstellen oder, wenn dies nicht mög-
lich ist, an anderer stark vorgeprägter Stelle angemessene Baufelder ausgewiesen werden. 

Vor dem Hintergrund dieses Zieles hat die Gemeinde bereits in dieser Planung bei einem flä-
chengroßen landwirtschaftlichen Betrieb mit Ackerbau und einem weiteren Betrieb mit einer 
Biogasanlage Interesse an einer Wiedereinrichtung vorsorglich unterstellt. Beide Betriebe wer-
den dienen dem Haupterwerb. Deshalb wird vorsorglich bereits in diesem Bebauungsplanver-
fahren jeweils ein Baufeld auf bzw. an der Hofstelle ausgewiesen.  
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Entwicklungen sind auch ´in der anderen Richtung´ zu erwarten. Es wird davon ausgegangen, 
daß sich der Strukturwandel in der Landwirtschaft fortsetzt und neben der Expanision von Be-
trieben auch die Schrumpfung bzw. die Einstellung von Betrieben erfolgt.  

Deshalb soll bei Bebauungsplanänderungen zur Steuerung der Tierhaltungsanlagen immer auch 
geprüft werden, ob andere Baufelder mitgenutzt werden können oder ob Baufelder entbehrlich 
sind. 

 
Vereinzelt wird ein Interesse von Landwirten, tierhaltenden Betrieben und sonstigen Investoren 
mit Sitz außerhalb des Gemeinde Gersten bekannt oder vermutet, in der Gemeinde Gersten 
Tierhaltungsanlagen zu errichten. Konkret ist allerdings bislang kein Vorhaben beantragt und 
kein Interesse angemeldet. 

 

Mit der Beschränkung von Tierhaltungsanlagen (ab einer gewissen Größe) auf festgesetzte 
Baufelder werden nach § 35 Abs. 1 Nrn. 1 oder 4 BauGB zulässige Nutzungen kontingentiert. 
Dies kann bei der Errichtung von Tierhaltungsanlagen zu zusätzlichen Aufwendungen (z.B. 
fürAbluftreinigungsanlagen) und zu einer wirtschaftlichen Beeinträchtigung der Tierhalter füh-
ren. Allerdings steht diese mögliche Belastung von erweiterungswilligen Betrieben vor dem 
Hintergrund einer bereits erheblichen Gesamtbelastung der Gemeinde Gersten durch hohe 
Tierplatzzahlen und deren Auswirkungen.  

Die Gemeinde hat mit Blick auf die möglicherweise erheblichen Betroffenheiten mit den tier-
haltenden Gerstener Betrieben Gespräche geführt. Damit soll vorbereitet und gesichert werden, 
daß die zukünftige Entwicklungsfähigkeit der Betriebe erhalten bleibt und mit den anderen 
städtebaulichen Belangen in Einklang gebracht werden kann. Dies ist nach den gewonnenen 
Erkenntnissen mit den festgesetzten Baufeldern der Fall. 

Für die weitere Entwicklung der Gemeinde Gersten erscheint auf den ersten Blick die Berück-
sichtigung der Wünsche und Entwicklungsabsichten der Tierhalter und die Ausweisung der 
überbaubaren Grundstücksflächen zu umfangreich. In den Baufelder kann flächenmäßig ein 
Mehrfaches der Tierzahl gehalten werden, die bereits heute vorhanden ist und die die Schwelle 
von 2 GV/ha lw.Nf. schon weit überschreitet. 
Die festgesetzten überbaubaren Flächen werden jedoch voraussichtlich nicht alle und schon gar 
nicht vollständig bebaut werden. Dem steht allein schon die Flächenausstattung der Gemeinde 
mit landwirtschaftlichen Flächen und der Aufwand für die Behandlung und Verbringung des 
organischen Düngers in andere Regionen entgegen.  
Die Ausweisung soll aber auch vor diesem Hintergrund nicht eingeschränkt werden, denn sie 
hat auch das Ziel, die künftige Bauentwicklung auf den vorhandenen Hofstellen oder in bereits 
bebauten Bereiches zu ermöglichen und dabei die Betriebe nicht mehr als notwendig einzu-
schränken.  

Die Gemeinde trägt dabei der Erkenntnis Rechnung, daß in der ländlich strukturierten Region 
nur eine leistungsfähige Landwirtschaft die Arbeitsplätze, die Einkommens- und die Lebens-
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verhältnisse sichern kann. Die Landwirtschaft schafft als einziger Wirtschaftszweig in der nä-
heren Umgebung in großem Umfang primäre Arbeitsplätze und Primäreinkommen, welches die 
Basis für Sekundärarbeitsplätze ist.  Auch außerhalb des rein wirtschaftlichen Aspektes ist die 
Landwirtschaft, und dieser Begriff schließt im gesellschaftlichen Sinne die von den örtlichen 
Landwirten betriebene, formell gewerbliche Tierhaltung mit ein, ein prägender und tragender 
Bestandteil der gesellschaftlichen Struktur der Gemeinde, des Gemeinwesens Gersten. Dies 
rechtfertigt das besondere Gewicht, das dem Entwicklungsbedarf und den Entwicklungswün-
schen der tierhaltenden Betrieben beigemessen wird und das Ausdruck in der Ausweisung von 
insgesamt ca. 556.000 m² überbaubarer Fläche für Tierhaltungsanlagen findet. 

 

Die vorgesehene Beschränkung der Zulässigkeit von Tierhaltungsanlagen auf einzelne Standor-
te ist eine für die Landwirtschaft und die gewerbliche Tierhaltung ungewohnte Bestimmung 
von Inhalt und Schranken des Grundeigentums im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG. Auch 
wenn Flächen in der freien Landschaft künftig nicht mehr mit großen Tierhaltungsanlagen be-
baut werden dürfen, bleibt die Nutzungsmöglichkeiten für andere privilegierte bauliche Nut-
zungen. Vor allem bleibt die bisherige Nutzungsmöglichkeit als landwirtschaftliche Freifläche 
mit landwirtschaftlicher Bodennutzung uneingeschränkt erhalten. Die bezüglich Tierhaltungs-
anlagen nicht überbaubaren Flächen sind weiterhin für die Betriebe landwirtschaftlich nutzbar. 
Eine Bebauung gem. § 35 BauGB ist weiterhin möglich, ausgenommen sind nur die größeren 
Tierhaltungsanlagen. 

Entschädigungsansprüche gem. § 42 BauGB sind voraussichtlich nicht gegeben, denn alle vor-
handenen, genehmigten Anlagen sind bestandsgeschützt und für sie sind überbaubare Grund-
stücksflächen zwecks Weiterentwicklung ausgewiesen. Im übrigen dürften solche Entschädi-
gungsanforderungen § 42 Abs. 3 BauGB entgegenzuhalten sein, weil die außenbereichsprivile-
gierten Nutzungen seit mehr als 7 Jahren zulässig sind. 

 

Die ordnungsgemäße Landwirtschaft hat die entscheidende Bedeutung für die Erhaltung der 
Kultur- und Erholungslandschaft. Sie bewirtschaftet, pflegt und prägt fast alle Außenbereichs-
flächen. Diese Aufgabe kann durch andere Akteure nicht gleichwertig erfüllt werden. Deshalb 
mißt die Gemeinde der Landwirtschaft eine besonders hohe Bedeutung bei, deren Gewicht sich 
auch der landwirtschaftlichen und gewerblichen Tierhaltung vermittelt und in den großen aus-
gewiesenen Baufeldern Ausdruck findet. 

Gleichwohl müssen auch andere Nutzungen berücksichtigt und Nutzungskonflikte zwischen 
landwirtschaftlicher Bewirtschaftung und z.B. Belange des Naturschutzes ausgeglichen werden. 
Die Gemeinde Garrel als Vorreiterin der Bauleitplanung zur Steuerung der Tierhaltung hat 
darauf hin- und nachgewiesen, daß gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 11 Satz 1 BNatSchG unbebaute Be-
reiche wegen ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt und für die Erholung insgesamt und auch 
im einzelnen in der dafür erforderlichen Größe und Beschaffenheit zu erhalten sind, daß dieses 
Ziel aber verfehlt wird, wenn dem gesamten Außenbereich des Planungsraumes ein Netz von 
Stallgebäuden übergestülpt würde. Die Schlußfolgerung: „Da dieser naturschutzrechtliche Er-
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haltungsauftrag durch § 35 BauGB nicht eindeutig umgesetzt werden kann, bedarf es der ver-
bindlichen Bauleitplanung.“ wird auch von der Gemeinde Gersten gezogen. 

Es ist Absicht der Gemeinde Gersten, den noch freien Außenbereich als freie Landschaft, u.a. 
mit Erholungsfunktion, zu sichern. Die Erholung ist ein öffentlicher Belang, der gemäß § 1 
Abs. 5 Satz 2 BauGB bei der Aufstellung des Bebauungsplanes zu berücksichtigen ist. Es 
kommt nicht darauf an, ob die Flächen möglicherweise aus naturschutzfachlicher oder landes-
pflegerischer Sicht besonders schützenswert sind. Die Gemeinde hat das Recht, nicht nur be-
sonders schöne oder für den Natur- und Landschaftsschutz besonders wertvolle Bereiche von 
Tierhaltungsanlagen freizuhalten, sondern auch Flächen von normaler Außenbereichsqualität. 
Dieser Belang hat vor allem dann ein besonderes Gewicht, wenn die Zersiedlung des Außenbe-
reichs bereits weit fortgeschritten und der Anteil freier, von Bebauung nicht oder wenig beein-
flusster Landschaft deutlich vermindert ist. 

 
Vor diesem Hintergrund ist mit der Ausweisung von ca. 556.000 m² überbaubarer Fläche für 
Tierhaltungsanlagen an den vorhandenen Hofstellen und Stallanlagen ein gerechter Ausgleich 
zwischen den Belangen erreicht worden. 
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6. Festsetzungen des Bebauungsplanes  
und nachrichtliche Übernahmen 

Für den gesamten Geltungsbereich erfolgt die Festsetzung von Sondergebiet gem. § 11 BauN-
VO und darin von überbaubarer Grundstücksfläche gem. § 23 BauNVO. Die vorgesehenen 
Festsetzungen liegen im Rahmen von BauGB und BauNVO, sie dürfen Inhalte des Bebauungs-
planes sein und sind hinreichend bestimmt.  

Durch diese Festsetzungen wird kein Baurecht geschaffen, Bauvorhaben werden nicht neu pla-
nungsrechtlich zugelassen. Es wird die Lage von Vorhaben, die gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 oder 4 
BauGB zulässig sind, gesteuert.  

Es sind keine rechtlichen oder tatsächlichen Hindernisse für die Durchführung und Realisierung 
der Planung ersichtlich. 

6.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Als Art der baulichen Nutzung kommt wegen der besonderen Nutzungsart „Tierhaltungsanla-
gen“ nur Sondergebiet in Frage.  

Landwirtschaftliche Tierhaltungsanlagen sind zwar auch im Dorfgebiet allgemein zulässig, aber 
die Ausweisung von Dorfgebiet mit Beschränkung auf solche Tierhaltungsanlagen entspräche 
nicht der Zweckbestimmung des Gebietes und wäre „Etikettenschwindel“. Sie wäre nicht ge-
eignet, die hier anstehende Planungsaufgabe „Steuerung von Tierhaltungsanlagen“ zu bewälti-
gen. 

Die Ausweisung des Sondergebietes dient nur der Steuerung von Tierhaltungsanlagen. Andere 
Vorhaben werden durch diesen Bebauungsplan nicht gesteuert. Dies gilt auch für tierhaltungs-
nahe Vorhaben wie Güllebehälter oder Silageplatten. 

Als Tierhaltungsanlagen gelten die Gebäude, die zur Haltung von in der Region mehr oder we-
niger typischen Nutztieren dienen. Maßgebliche Tierarten sind die Rinder, Schweine und Ge-
flügel, aber auch Pferde. In geringem Umfang werden Schafe, noch weniger Ziegen gehalten. 
Grundsätzlich ist aber auch eine Intensivhaltung dieser Arten möglich. Derzeit nicht bekannt ist 
die Haltung von Pelztieren in Gersten, da aber auch diese zu möglichen Nutztieren zählen, wer-
den sie sicherheitshalber einbezogen. Einbezogen wird auch die sonstige Nutztierhaltung, dazu 
zählt (wie jüngst bereits beantragt) auch die Fischzucht und –mast in Gebäuden. Unter dem 
Begriff „Geflügel“ wird die gesamte Nutzgeflügelhaltung von der Wachtel- bis zur Straußen-
haltung subsummiert. 

Auch bei den Tierhaltungsanlagen selbst will der Bebauungsplan nicht jedes Kleinvorhaben 
steuern, es soll auch bei den Tierhaltungsanlagen differenziert werden. In den landwirtschaftli-
chen Freiflächen sollen auch künftig kleine, orts- und landschaftsverträgliche Tierhaltungsanla-
gen wie Weideunterstände etc. weiterhin privilegiert sein. Deshalb soll die Beschränkung auf 
die Baufelder nur für Tierhaltungsanlagen für Rinder und Pferde mit mehr als 10 GV, für 
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Schweine mit mehr als 5 GV und für die übrigen Tierhaltungsanlagen mit mehr als 1 GV gel-
ten. 

Zulässig sind die Tierhaltungsanlagen, wenn sie innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen liegen. Die weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen ergeben sich aus § 35 BauGB. 

Auf Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung wird verzichtet. Die Baugrenzen mit ihrer 
Vermaßung sind als solche, zur Steuerung der Lage baulicher Anlagen, nicht zur Steuerung des 
Maßes der zulässigen Flächeninanspruchnahme festgesetzt. Die zulässige Grundfläche wird der 
Entscheidung auf der Vorhabensebene nach den betrieblichen Erfordernissen und Gestaltungs-
wünschen und ihrer Beurteilung im Hinblick auf § 35 BauGB überlassen. 

Die Höhe der Anlagen braucht angesichts der üblichen Bauhöhen von Tierhaltungsanlagen 
nicht festgesetzt werden, auch dieser Regelungsbereich wird der Anwendung des § 35 BauGB 
überlassen. Sollte wider Erwarten eine ortsgestalterisch schädliche Tierhaltungsanlage, z.B. ein 
mehrgeschossiges „Stallhochhaus“ beantragt werden, so stünden ihm z.B. öffentliche Belange 
des Orts- und Landschaftsbildes entgegen. 

6.2 Überbaubare Grundstücksfläche  

Die Belange der landwirtschaftlichen und sonstigen tierhaltenden Betriebe einschließlich ihrer 
Entwicklungsoptionen sind stark gewichtet worden. Deshalb sollen die überbaubaren Grund-
stücksflächen an den Hofstellen groß geschnitten sein, um der Weiterentwicklung möglichst 
viel Raum und speziell an den Hofstellen, wo regelmäßig Belange der Bestandes auf dem Hof 
und in der Nachbarschaft zu berücksichtigen sind zu gewähren. Als Grenzen stehen einer über-
mäßigen Ausdehnung die Belange des Schutzes der freien Landschaft sowie von anderen 
Schutzgütern oder Nachbarnutzungen entgegen. 

Zum Schutz der freien Landschaft werden die Baufelder so gefaßt, daß (bis auf den Sonderfall 
der drei Biolegehennenhaltung) immer eine optische bzw. strukturelle Verbindung zu einer 
prägenden Hofstelle, vergleichbaren Struktur oder Tierhaltungsanlage gegeben ist. Dabei wer-
den zur Entschärfung von potentiellen Nachbarkonflikten teilweise durchaus große und/oder 
tiefe Baufelder ausgewiesen In diesen Fällen der tiefer Baufelder ist die Dimension so gewählt, 
daß auch im Falle eines Stallneubaues auf der vom Gebäudebestand abgewandten Seite noch 
eine hinreichende Verbindung zu erwarten ist. 

Zu den Straßen halten die Baugrenze mindestens den nach dem Straßenrecht (§ 24 NStrG) not-
wendigen Abstand ein: die Bauverbotszone  von 20 m entlang der freien Strecke der klassifi-
zierten Straßen, gemessen vom Rand der befestigten Fahrbahn.  
Zu Gemeindestraßen wird ein geringerer Abstand eingehalten. Bis auf die wenigen Fälle, in 
denen vorhandene Tierhaltungsanlagen bis nahe oder direkt an das Straßengrundstück reichen, 
wird immer ein Achtungsabstand eingehalten. Dieser sichert, daß die Baukörper nicht zu stark 
optisch auf die Straße wirken und das ein hinreichender Spielraum für eine vernünftige Eingrü-
nung bzw. ein Konfliktvermeidung mit Straßenbegleitgrün gegeben ist. 
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Im Geltungsbereich verlaufen viele Gräben. An ihnen ist der gesetzliche Gewässerrandstreifen 
von 5 m Breite zu beachten. Bei der Festsetzung der Baugrenzen wird häufig ein noch größerer 
Abstand eingehalten, um auch hier ein nahes, konfliktträchtiges Nebeneinander von Gewässer 
und – zum Teil sehr langen – Stallbauten zu vermeiden. Auch hier ist i.d.R. Platz für Eingrü-
nung gesichert bzw. konfliktträchtiges Nebeneinander von grabenbegleitendem Gehölz vermie-
den. Von der Regel ausgenommen sind Fälle, in denen vorhandene Gebäude bereits nahe am 
Gewässer stehen oder in denen die Fläche knapp ist und deshalb entlang des Gewässers nur der 
Mindestabstand eingehalten werden soll. 

Im Plangebiet verlaufen Mittelspannungsleitungen. Das Bauen unter diesen Leitungen unter-
liegt Einschränkungen, gewisse Höhen dürfen aus Sicherheitsgründen nicht überschritten wer-
den.  
Möglicherweise können die Leitungen in kritischen Bereichen durch Kabel ersetzt werden. 
Deshalb werden die überbaubaren Grundstücksflächen auch im Bereich von Mittelspannungs-
kabeln ausgewiesen. 

Auf den Höfen stehen, teilweise in besonders schöner und / oder markanter Erscheinung, Hof-
gehölze. Teilweise werden Flächen mit Hofbäumen für die Weiterentwicklung der Tierhal-
tungsanlagen auf der jeweiligen Hofstelle gebraucht. In diesen Fällen wird das Baufeld auch im 
Bereich eines Hofgehölzes ausgewiesen, denn der Vermeidung eines Eingriffs in die freie 
Landschaft wird höheres Gewicht beigemessen als der Vermeidung eines Eingriffs in ein inner-
örtliches Hofgehölz, dessen Existenz pe se im Belieben des Eigentümers steht.  

Andere Elemente von besonderer Bedeutung von Natur und Landschaft, die nicht als überbau-
bare Grundstücksflächen in Frage kämen, sind an den Hofstellen bzw. im relevanten Umfeld 
um vorhandene Tierhaltungsanlagen nicht bekannt. 

6.3 Nachrichtliche Übernahmen 

In den Bebauungsplan werden die klassifizierten Straßen und die Gemeindestraßen sowie die 
Gewässer nachrichtlich übernommen. 

Wald wird in dem Umfang nachrichtlich übernommen, in dem er in der Örtlichkeit vorhanden 
ist.  
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7. Eingriffsbeurteilung 

Die Planung dient der räumlichen Steuerung von Tierhaltungsanlagen, die gem. § 35 Abs. 1 Nr. 
1 oder 4 BauGB zulässig sind. Sie schafft kein Baurecht, sondern lenkt lediglich zulässige An-
lagen auf verträgliche Standorte und schließt sie an unverträglichen Standorten aus. Die Zuläs-
sigkeit ergibt sich erst auf der Vorhabensebene auf der Grundlage von § 35 BauGB. Es wird 
also kein Eingriff vorbereitet.  

8. Kosten und bodenordnende Maßnahmen 

Für die Umsetzung des Bebauungsplanes sind keine öffentliche Erschließungsmaßnahmen er-
forderlich. Öffentliche Kompensationsmaßnahmen sind ebenfalls nicht erforderlich. Der Ge-
meinde Gersten entstehen voraussichtlich keine Kosten. 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht vorgesehen.  

9. Bodenfunde 

Bodenfunde sind Sachen oder Spuren, die in der Erde oder im Wasser gefunden werden und bei 
denen Anlaß zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind. Es kann sich z.B. um 
Tongefäßscherben, Urnen, Steingeräte, Metallgegenstände, Knochen, Gegenstände aus Leder 
oder Holz oder z.B. um Steinkonzentrationen, Holzkohleansammlungen, Aschen, Schlacken, 
auffällige Bodenverfärbungen etc., auch geringe Spuren solcher Funde, handeln. 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde ge-
macht werden, wird darauf hingewiesen, daß diese Funde meldepflichtig sind (§ 14 Abs. 1 Nie-
ders. Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978). Diese Funde sind unverzüglich der zuständigen 
unteren Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Emsland und dem Niedersächsischen Lan-
desamt für Denkmalpflege, Referat Archäologie (Tel. 0511 925-5342 oder 0511 925-0) zu mel-
den. Meldepflichtig sind der Finder, der Leiter der Arbeiten und der Unternehmer.  

Zutagetretende archäologische Funde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen 
nach der Anzeige unverändert zu lassen, für ihren Schutz ist Sorge zu tragen (§ 14 (2) Nds. 
Denkmalschutzgesetz), wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Ar-
beiten gestattet. 
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Standortblätter 

(Hinweis: Unter den lfd.Nr. 24 und 28 sind keine Standortblätter angefertigt, da die Betriebe 
nicht erhoben werden konnten bzw. brauchten). 
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Verfassererklärung 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 8  „Steuerung von Tierhaltungsanlagen“ wurde ausgear-
beitet von Michael Schwarz, Raum- und Umweltplaner, Delmenhorst. 

Delmenhorst, 30.9.2010 

 

 

 

 

Verfahrensablauf  

Der Rat der Gemeinde Gersten hat am         die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8  „Steue-
rung von Tierhaltungsanlagen“ beschlossen. Die öffentliche Auslegung wurde am              be-
schlossen. Der Entwurf hat vom         bis           öffentlich ausgelegen. Am           hat der Rat der 
Gemeinde Gersten die vorgebrachten Anregungen abgewogen und der Bebauungsplan Nr. 8  
„Steuerung von Tierhaltungsanlagen“ als Satzung beschlossen. 

Diese Begründung hat dem Rat der Gemeinde Gersten in seiner Sitzung am              zusammen 
mit der Planzeichnung zur Beschlußfassung vorgelegen. 

 

Gersten, den ................ 
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